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heirateten, S1e willentlich unterhalten werden, den ar  er
der un des hebruches und werden dementsprechend schwer
sündhaft.

Zusammenfassung
Was ann nach em der Beichtvater autf die rage, Was

der Ehe erlaubt SCIH, antworten? Negatıv annn mi1t Göpfert
10 „WOo nıchts dem We der Ehe der der Zeugung ent-
gegensteht, g1ibt unfier Eheleuten nı  S, Was Todsünde 1sSt
der m1t Noldin „Eine schwere un begehen eleute untier
sich NUur dann WenNnn S1C etwas tun Was den ersten Ehe-
zweck die Kindererzeugung, 1sS% lles andere 1ST sich
erlaubt un: Ww7Ird 285a NUur dann, WenNnn aus bloßer ust oder
hne vernünftigen TUN! geschieht Oder untier Voraussehung der
Gefahr der Selbstbefriedigung Positiv könnte INa  } en;
„Innerhalb der Ehe ist es erlaubt, Was für den naturgemäßen
Gebrauch der Ehe notwendi oder förderlich 1StT, Was die Hingabe
vorbereitet, Was S1C auirec a Was die gegenseitige „ l1eDe
ZU Ausdruck bringt un! wachhält C6 Und 1Nan füge hinzu Es
Uussen bDber uch der Ehe annn un Frau einander mi1% Ehr-
furcht begegnen und es vermeiden Was die Menschenwürde
der das Schamgefühl verletzen könnte Au  B, der Ehe MNuUussen
Mann un Frau normalen eNu der ust Maß halten un
Beherrschung ben uch der Ehe und für die Ehe 1ST das
oberste Gesetz die 1e'

Pastoralfragen
Wiederversöhnung vVon der irche Ausgetretenen, die

nicht sanıerbaren Ehe leben? Personen, 1e aus der atho-
ischen irche ausgetiretien un gottgläubig geworden sind wird
vielerorts die Wiederversöhnung!‘) verweigert WwWenn das Hinder-
N1S nicht sanierbaren Ehe (zum eispie. mi1t e1nem kirch-
Lich noch Verheirateten, staatlich Geschiedenen) entgegenste Es
iragt sich ob diese Praxis dem irchlichen echt entspri  t

so]l hier nicht äher untersucht werden, welche rechtliche atur
dem sogenannten Kirchenaustritt (kirchenamtlich vielfach Apostasıe
genannt) ukommt. el mI1T echt
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daß sich nicht eindeutig 1n die herkömmlichen Deliktsformen der
Apostasıe, der Häresie und des Schismas einordnen lasse, a die ewes-
gründe ZU Kirchenaustri sehr verschiedener Aatur sSe1n können
(z. B Glaubensab{fall, Irrglauben, politischer oder wirtschaftli  er
Druck, Stellenjägerei, Kirchensteuer, erärgerung) und daher 1n jedem
Einzelfall die chuldfirage geprüft werden MUSSEe. Jedenfalls ist der
irchenausftritt, W1e 1n den neuzeitlichen Staaten ıch ist, eın
öÖffentlı  es oSSsSagen der iırche nd ihrer Einheit (also ch1sma),
womıit untier Umständen auch die Tatbestände der postasıe eNSeTEM
Sinne (völlige Preisgabe des christlichen Jaubens Oder der Häresie
(hartnäckiges Leugnen einer VO  ; der irche glauben vorgestellten
Wahrheit) verbunden sein können (can 1520 d 2) ema. 2314
veriallen aber alle chismatiker (die schwer schuldbarerweise Cder
iırche ausgeiretien S1IN: der IL, ZWAar
sowohl echts- WwI1e 1M Gewissensbereich, auch WEeNnNn sS1e nachweisen,
daß S1e innerlich Sich VO  =) der iırche nıcht rennen wollten. „Das
Sch1isma Desteht eben 1n der äußeren Trennung VO  - der irche, ohne
Rücksicht darauf, w1e jemand gesinnt ISt “3)

Die h VO  - dieser Exkommunikation für den
Gewissensbereich ist dem Hl In besonderer Weise vorbehalten
(can 2314, E 1), während TUr den echtsbereich der Ortsordinarius
zuständig ist (can. 2314, d 2) Der eiziere ist nämlich, WwW1e sich a
Ca  S 247, &2 erg1bt, echtsbereich als Rıchter erster N7Z Der
laubensdelikte aufgestellt. Seine Zuständigkeit ist stets gegeben,
WEeNnNn sich einen öfifentli  en Straiffall handelt ber auch TÜr
eın geheimes Delikt ist zuständiıg, W en dieses durch Zeugen oder
eın ireiwilliges eSstandnıs seilner Kenntnis gelangt ist. Der Austritt
aus der irche erfolgt 1M modernen aa Ofifentlich (z 1n Österreich
durch Abmeldung bel der poliıtischen Behörde ersier nstanz er
ist NUur recht und billig, daß auch die Wiederversöhnung mıit der
irche 1M außeren ereich VOT dem Bischof, bzw. seinem Delegierten
und VOTLT Zeugen erfolge. „Zensuren sind keine en, sondern Strafen
für die außere Verletzung der Rechtsordnung. W er auDnerl! oder voll-
ends Offentlich Oder notorisch sich schwer die kirchliche Ordnung
vergangen nat, soll auch 1n foro eXiIernO gegenüber der ırchlichen
Gemeinschaft, aIiur Genugtuung eisten und dort Von der zugezogenen
Strafe befreit werden.“‘“*) Die für den Rechtsbereich erteilte Absolution
VO  e der Zensur WIT. 1PSO auch für den Gewissensbereich (can. 2251;
vgl CAan. 202, 1), daß der Absolvierte nıicht bloß VOT der örche,
sondern auch VOT ott und seinem Gewissen VvVon der Zensur der
xkommunikation nach Ca  5 2314, S 1: _ gelöst ist und lUu V OI
jedem approbierten Beichtvater VO  s der Süunde des Kirchenaustrittes
losgesprochen werden ann Die Absolution kann VO eigenen Orts-
Ordinarius, aber auch VO  5 jedem anderen Or'_csordinar'ius gegeben WeTI-
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den, den der Apostat sich wendet Die einmall Tteilte Absolution
bewirkt Vvöllige Befreiung Von der Zensur, ohne daß nachher etwa eın
Rekurs den eigenen Ortsoberhirten notwendig ist°).

Die Voraussetzung für die OSSsprechung VO  - der Exkommunikation
des can. 2314, 8 1, 1, 1st, WwWI1e Del allen Zensuren (Besserungsstrafen)überhaupt, die Ablegung der Hartinäckigkeit (contumacia) seitens des
Delinquenten Der ÖOÖrtsordinarius muß die Überzeugung SEWONNE:aben, daß der Apostat, siıch jetz: wirklich bekehrt, das er nnerlich
Reue .Der seinen Austritt emp{fiindet un: gewillt ist, das e  eneÄrgernis und eventuell angerichteten materiellen Schaden wieder gut-zumachen (can. 2242, Diese innere Gesinnung MMU. der Delinquentdurch eın den Geboten der ırche entsprechendes eben und 1mM
besonderen durch ein darauf bezügliches (eventuell beeidetes) Ver-
prechen nach außen bekunden. Wenn der Kirchenaustritt Ver-
weigerung der Kirchenbeiträge erIfolgt 1st, dann gehört den iın
can. 2314, S eforderten oraussetzungen („servatis de 1ure SCeI-
vandıs"‘) ohl auch eiıne enisprechende achtragsleistung für den
Ent£fall der geschuldeten eiträge natürlich IUr bDel enitsprechenderLeistungsfähigkeit des Delinquenten).

Es entistie 1U die Tage, ob der Ortsordinarius Del T,  ung der
enannien Voraussetzungen D ist, den Apostaten ZUFr
lederversöhnung mit der ırche ZzZuzulassen, der aD dies nach
seinem Ermessen auch verweigern ann. Die Antwort auftf diese rag1ibt Ca  5 2248, .2 Absolutio denegari nequit CU: pPrTımum delinquens

Coniumacia recesseriıt a.d 1LOITN. Can 2242, Q 3 Es ist einerseits
richtig, daß die einmall eingetretene Zensur weder durch HNeue und
Genugtuung noch durch VerJährung oder den 'Tod des TNeDers Oder
des Zensuüurierten selbst, sondern eiNzZig unid allein durch Absolution
seltens des hiefür zuständigen kirchlichen Oberen behoben werden
ann. Die gegenteilige Behauptung wurde VO:  5 der ırche verwor{fen®).Anderseits aber ist die Absolution VO  5 Zensuren eın Akt der egTrechtig-keit, dem der kirchliche ere verpfli:  et 1Sst, sobalıd der Delinquentseine Hartnäckigkeit aufgegeben und sıch gebessert hat. Die Nach-
assung (Dispensation vVon Vindikativstrafen hingegen VOoT der völligenVerbüßung ist immer eın Akt der un! Gnade, auf den der
Delinquent keinen Rechtsanspruch hat Die LÖSUNg Von einer Zensur
annn verglichen werden mit der Lossprechung VO  ; den Sünden 1
Beichtstuhl Sobald der onıten mıit wahrer Reue darum bittet, MUu.
S1e ihm gewährt werden, da ra eines stillschweigenden Vertragesmi1t dem Beichtvater einen Rechtsanspruch darauf hat (can. 886)7)erdings ann aus pastoraltheologischen Gründen der eichtvater die
ossprechun manchmal auch au  jeben, da bei ü ckfä]ligeq‚

Ders., O.,
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S1e VOL neuerlichem Rüékfafl bewahren. der sicher

erreichen, daß das Beichtkind eine schwere Pfilicht nachher auch wWwirk-
liıch eriu Dasselbe kann aber niıicht VonNn der 1mM echtsbereich durch
den Ortsordinarius gewährenden Absolution VO  S der Exkommuni-
katıon des Ca  5 2314 gesagt werden. Wenn auch VOTLT der Zulassung ZUTr
Wiederversöhnung eine vorherige Prüfun 7 oıb dem Apostaten mit
Seiner Rückkehr ernst isSt, angestellt werden muß, darf der Orts-
Ordinarıus einem solchen, der die Voraussetzungen TIULULt hat oder s1e

erfüllen Tnstlich verspricht, die ossprechung VO  ) der Zensur nıcht
verweigern Oder auifschieben, ohne sSChWer sündigen. Die Zensur als
Besserungssirafe hat 1ın diesem Fall ihren Zweck erTreicht Der rund,

dessentwillen sS1e eingetreten IST. besteht nıcht mehr, weshalb auch
die Strafe aufgehoben werden MUu.

Ks bleibt allerdings erwägen, 010 nıcht das
ei1iner nicht sanierbaren Eh eım  elingquenten eın Bewels
aIur LST, daß die 1n Ca  S 22438, 8 2, geIiorderte Ablegung der CONIU-
macla, WI1Ie S1e ın Can 2242, 53ı Tklärt 1St, noch nıcht vollzogen hat
Nach dem Rituale Romanum, UT IM  9 Cap Dn Z 3, muß bei der bso-
Iution VOINl der Exkommunikation außerhal der Beichte Cdas aufrichtige
Versprechen gegeben werden, daß der Delinquent eine Bürgschaft
für dessen treue. Erfüllung leistet oder, wenn das nicht kann, sSelın
ersprechen durch einen Eıd bekräftigt. Und sich eın
großes handelt, muß außerdem noch schwören, den efeh-
len der Kirche 'zu ehorchen, d1ie ihm 1n dieser Beziehung egeben
werden, und, sich 1M besonderen auch niemals mehr die esi1m-

vergehen, deren Verletizung ihm die Ziensur zugezogen hat
Gerade 1n dieser Hınsıcht annn dem „Rückkehrer“ sehr ernst

sein. Er hat sich ja deshalb durch seınen Pfarrer den Ortsordinarius
ewendet, We den Kirchenaustrit Dereut un  d ihnn ruCc|  angıg
machen will. Freilich S1i1Lt seiner nıcht sanlerbaren Ehe als
Ööffentlı  er Sünder Uund ist can. 2356 Bıgamie echtlich
rlos, Ja soll deswegen VO Ortsordinarius nach vergebli  er
ahnung mit der Exkommunikation der dem Personalinterdikt
esira werden und, WEeNnN ohne Reue stirbt, nach Can. 1240,

1, Ö, des irchlichen Begräbnisses verlustig gehen Trotzdem muß
aber darauf verwlesen werden, daß Jeder, der eın Delikt mit ent-
sprechender Harinäckigkeit (contumacila) egangen hat und U ezüg-
lich dieses ell.  es die verstockte Gesinnung abgeleg hat un LOS-
sprechung VO  } der Zensur 1n foro externo bittet, W1e schon oben esagt,
einen Rechtsanspruch auf ewährung, hat Der mstand, daß
seiner ungültigen Ehe 1mMm forum sacramentale von der un des
Ab{falls nicht losgesprochen werden kann, bildet eın Hindernis, ihn
Von der auf die egehung des Ab{falldelikts geseiztien xkommunika-
tion befreien. Es isf. ja auch möglich, daß sich jemanid wegen mehre-

Vvorgeschrieben
Im des 2363 ist. die Aufschiebung der Lossprechung
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TeTr Delikte verschiedene Zensuren zugezogen hat un daß
seiner Reue er ein Delikt, das mi1t einer Von diesen Zensuren estIra
wurde, VO  - eben dieser Zensur absolviert WITd, während die anderen
Zensuren (da diesbezüglich die verstockte Gesinnung nicht abgelegt
hat) weiıiter estenen bleiben (can. 2249, 1) Dazu ommt, daß 1n praxı
der Ortsordinarius der Bigamie aum jemals eine Zensur Ver-

hängen WI1Ird, da das SUu Verhälfnis, besonders WEe1Nnl Kinder
daraus hervorgegangen SINd, sıch oft TLUL schwer lösen 136  e Dies ist
Ja auch der Grund, solchen Pseudoeheleuten, WeNn s1e 1M VOI=

gerückten er stehen un geschlechtliche Enthaltsamkeit versprechen,
die Ossprechung 17 e1!  stuhl gegeben und der geheime Empfang
der Kommunion gestattet WITd.

ann gesagt werden: Die erversöh-
Nnung (Rekonziliation) VO  7 sogenannien Apostaten (das sS1ind aus der
ırche Ausgetretene), die 17 einer nicht sanilierbaren Ehe eben, sol1}
vom Ortsordinarius unter der Voraussetzung gewährt werden, daß die
Delinaquenten des elikts.des Kirchenaustrittes aufrichtige Reue
bekunden und die Folgen iNnres Delikts nach öglichkeit beseiltigen
Tachten Wenn solche Personen iNres 27erhältnisses
1M Augenblick auch noch nıicht ZUIN Sakramentenempfang zugelassen
werden können, entbeNr eine solche lederversöhnung PIOo f{oTrO
exftferno (mit gleichzeitiger Wirkung fÜür das forum internum!') für S1e

nicht jeder Bedeutfunsg. Die Aufhebung der xkommunikation hat
Z Folge, daß solche Personen sıch wieder mit der ırche verbunden
en. Sie en jetz ja wleder nie den öffentl;:  en Gebeten
und Suifragien der Kirche, den Früchten des tlıchen priıester-
iıchen Gebetes eım Brevier und Del der Messe und werden
nnerlich mehr disponiert se1n, auch inr SUN:' Ve  N1s 1n
Ordnung bringen

Graz niıv.-Pro Dr. ose

Error cCOoMMUNIS un Trauvollmach: Der EeITOT COMMUNIS War
ist eute noch eın chmerzenskind der Kanonisten. Deshalb ist eich
verständlich, daß bel vielen Priestern Unklarheit ber ih: herrscht,
die noch vermehrt wurde durch den UTrz|Äi!:  en Entscheid der päpst-
ichen Interpretationskommission aut die rage An praescriptum
canonis 209 applicandum sıt ın Casu sacerdotis qui1 delegatfione
matrimoni10 assistit? Respondetur: Affirmative (AA 1952, Diese
Antwort hat bel vielen die Meinung erzeugt, als ob VON jetz a keine
Ehe mehr ungültig sein önne fehlender Trauvollmacht; un
der eine odet andere Artikel ist 1n diesem inne geschrieben worden.
Wenn diese nsich richtig waäare, könnte INa  e alle anones ber die
urisdiktion die anderen ewalten un die Delegationsmöglichkeiten
a us dem ex streichen. Kein Akt könnte mehr ungültig sein, der
VO. dem Vorhandensein einer Gewalt abhinge Das Kirchenrech waTrTe
1n einer grundlegenden ra mıit einem Wörtchen vollständig
eändert. Man ann von vornherein annehmen, daß die Kommission


